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§. 112.
Politische Stellung.

Dänemark ist seiner Staatsform nach eine in bei¬
den Geschlechtern erbliche Monarchie. Die Nation wird durch
Provinziallandstände vertreten. Wegen seiner Deutschen
Besitzungen, des Herzogthums Holstein und Lauen¬
burg (s. §. 16 xx.), ist der König von Dänemark Mit¬
glied des Deutschen Bundes. Die Hauptstadt des
Landes, Kopenhagen, liegt auf der zwischen dem großen
Belt und dem Sunde gelegenen Insel Seeland, ist zum
Theil vortrefflich gebaut, und hat 130,000 Einwohner. Auf
der Halbinsel Jütland selbst liegen die Städte Wiborg,
Aarhuus, Schleswig, Flensburg.

Die Dänischen Inseln s. §. 121 h, i, k. §. 122 b.
Auswärtig e Besitzungen: a. in Asien: die

Nikobareninseln. d. in Amerika: Colonien in Grön¬
land; in Westindien die Inseln St. Thomas, St. Croix,
St. Jean.

III. Die Zrrseln.

Die Inseln im Atlantischen Meer.

A. Die Britischen Inseln.

Britannien.

§. 113.
Allgemeine Ansicht.

Die Britischen Inseln liegen den Scandinavi-
schen Halbinseln, Deutschland und Frankreich am


